
Schelhammer Capital Bank AG

EUR

0,50% p.a. plus 20% Ust *

0,20% p.a. plus 20% Ust *

0,10% p.a. plus 20% Ust *

mind. 17,28 plus 20% Ust *

mind. 18,52 plus 20% Ust *

mind. 59,24 plus 20% Ust *

123,43 plus 20% Ust *

Aktien, ETFs & Optionen/Derivate mind. 86,40 EUR **

Anleihen mind. 86,40 EUR **

Fonds mind. 86,40 EUR **

Futures 308,55 pro Kontrakt **

Wertpapierbewegungen (zuzüglich 20 % Ust., falls keine Befreiungsgründe vorliegen)

Wertpapiereingänge Spesenfrei

Inland 30,00

Ausland 30,00

Interne Überträge 16,63

Effektive Wertpapiere (zuzüglich fremder Spesen)

Eingang 209,38

Ausgang 209,38

p.a. 58,52

444,32 plus 20% Ust 

Bescheinigung nach § 10 (2) EUQuStG je Bescheinigung 412,51

Ausstellung von Tax Vouchern zur Quellensteuerrefundierung je Bescheinigung 37,10

Kontoführungsentgelt

für die Führung legitimierter Konten p.a. 34,19

Zinssätze - Privatkunden

Habenzinssatz 0,000 %

9,000 % p.a.

4,000 %

Zinssätze - Kommerzkunden 

Habenzinssatz 0,000 %

10,750 % p.a.

6,000 %

*

6,00% v.Kurswert

p.a. (Berechnung act/360)

Erstellung deutsches Steuerreporting pro Depot

für die Führung noch nicht legitimierter Konten und Nummernkonten zur Wertpapierverrechnung 

zuzügl. zu den oben genannten Gebühren und Spesen pauschal

Manipulationsgebühr 

p.a. (Berechnung act/360)
Sollzinsen vom aushaftenden Gesamtsaldo, derzeit

zuzüglich Überziehungs-/Überschreitungszinsen 

Wertpapierausgänge (zuzüglich fremder Spesen, gilt nicht für Überträge nach einer 

ordentlichen Kündigung durch die Bank)

Die Depotgebühr  wird für den Abrechnungszeitraum im Nachhinein berechnet. Für alle im Abrechnungszeitraum vorhandenen Positionen wird ein 

Durchschnittsbestand ermittelt, der als Berechnungsgrundlage dient. Der für die Depotgebührenberechnung  relevante Kurs ist der Bewertungskurs zum 

Quartalsultimo. Aus Durchschnittsbestand und Bewertungskurs wird ein Durchschnittskurswert errechnet. Mit dem Durchschnittskurswert wird die 

tatsächliche Depotgebühr  berechnet, wobei die Berechnung der Depotgebühr  auch tagegenau erfolgt (d.h. die Depotgebühr wird für 1 Quartal *nn Tagen 

multipliziert und durch 365 bzw. 366 Tage gerechnet). Beim Schließen des Depots wird mit dieser Methode für den Zeitraum seit der letzten regulären 

Depotgebührenberechnung ebenfalls Depotgebühr  berechnet. In diesem Fall wird der letzte verfügbare Kurs zur Depotgebührenberechnung herangezogen.

von Überziehungs-/Überschreitungsbeträgen p.a. (gesamt 13,00 % p.a.)

von Überziehungs-/Überschreitungsbeträgen p.a. (gesamt 16,750 % p.a.)

Sollzinsen vom aushaftenden Gesamtsaldo, derzeit

zuzüglich Überziehungs-/Überschreitungszinsen 

Streifbandverwahrung und WP-Rechnung

WERTPAPIERGESCHÄFT

Stand: 01.04.2026

Depotgebühr:

Eigene Emissionen + eigene Fonds

Effektenprovision:

* Die Verrechnung erfolgt quartalsmäßig im Nachhinein. Berechnungsbasis ist der Kurswert, mind. jedoch der Nennwert der Wertpapiere.

** Diese Spesensätze gelten generell zuzüglich Handelsspesen. Bei An- und Verkauf von Fremdwährungen zuzüglich Devisenkommission (0,25 % vom 

Kurswert) und Courtage (0,025 % vom Kurswert), mind. EUR 3,71.

pro Wertpapierposition / Quartal

pro Depot / Quartal

Inland (Sammelverwahrung)

0,50% v.Kurswert
0,80% v.Kurswert

Depotschließungsgebühr 

Allfällige sonstige FREMDE BANKSPESEN werden zusätzlich verrechnet !


